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Sir. H 3Httftr. fchtoeig. Leitung („OTeiftcrbïatt")

®oti>eneê 31=93=6 für 6rflnbcr.
S3on Q. g;. SHBmer in gürte!} 1.

unb ©nbe einer ©rfinbung ïiegen melft weit
j^taanber; was bagwifchen liegt, ifi fe£>r oft eine Un*
l Mme non Strbeit unb finangieüen Opfern, fût bie ber
hJ?'J?*® ©rfolg ausblieb. Zeber ©rfinber präge ftcfj

folgenbe ©rfahrungSfäbe ein, unb fjanble barnacl).

^^ÎPiele reicïigeroorbener ©rfinber finb triebt feiten,
•

n
weniger feiten aber, fonbern fogar maffenhaft, finb

I'"6 wide, in benen ©rfinber nur ©nitäu dbtragen unb
«exlufte erlitten haben.

^Öarafteriftifdb unb auSfdjlaggebenb für jebe ©rfut'
"bg ift ibte ab folute Veuheit. ©e§^al& foKen Potente
o* oHem fn benjenigen Staaten nachgefudjt werben,

roelobe eine grünbtiebe VeuheitSprüfung »ornebmen.
(«Jeutfd^ïanb, Àmerila).

Surdbgreifenbe Ausarbeitung beS ©rftnbungSgegen*
üanbes ifi eine pauptbebingung, um gum erwünfehten
^tfolge gu gelangen, benn balöe Arbeit finbet nirgenbS
^8 nötige Qntereffe.

man feine projezierte ober bereits fertige @r=

TJttbung bureb einen feriöfen gachmann gegen entfpredfen*
°?n VeoerS hat prüfen taffen, foüte man nie beren
Anmelbung gum patent bewirten, benn es ifi fcljmer
"nb ur,ifiäublieb, VergeffeneS nachzuholen.

$ür bie Anmelbung gur Patentierung bebiene man
Pj| unbebtngt nur folder girmen, roeIc|e über lang*
Irrige, pra'ütifcöe ©tfahrungen oerfügen unb ftd) bei

fiaatlii^en patentbehörben beften AnfehenS erfreuen,

©rüttbtiebe ®urchforfd)ung ber gad)* unb Patent*
nteratur nach oorhanbenen gleichartigen ober ä^nlic^en
omeden bienenben ©rftnbungen ift baS befte Pïittel gur
-öermeibnng fpäterer ©nttäufjungen unb unnüfcer Opfer.

•Qeimlt^tuerei gegenüber bem gur Anmelbung ober
-^erroertung beigegogenen Vertreter ift nie non (Sutern,
n>etl folche nur bei offener ®arlegung ihre Arbeit grünb*
«<h machen lönnen.

güuftonen Ijinfic^ttlc^ be§ SrfoIgeS feiner ©rfinbung
9ebe man ftd) rtic^t bin, benn babureb überfielt man nur
|w leicht befiebenbe ober ïommenbe ©cljwterigteiten in
öeren Ausarbeitung, unb oerrlngert baburd) bie ©hancen.

HonfirutlionSmobeüe unb Zeichnungen, foroie Exposés
®üter ©rfinbung foüen ftetS nur fauber unb lomplett
Vorgelegt werben, fonfi leibet ber gute ©Inbrud, ben
Sntereffenten baoon erhalten foüen.

Cobbubeleien oon unintereffterter Seite faffe man nie
<*(§ bare SMnge auf, weil foldfe nidjt auf grünbltch et*
Rogenern Urteil beruhen, fonbern nur billige ©chmelche*
uüen finb. Zntereffterte urteilsfähige Greife haben leine
Vetanlaffitng, bie ©rfinbung übermäßig gu loben.

Ztutlofigteit eines ©rfinberS ift Mißerfolg; nur ber
beharrliche erreicht fein Ziel

llutjloS ift eS, Zeit unb ©elb an ©rftnbungSprobleme
perwenben, für beren Söfung man nicht bie unbebingt

«öligen fachlichen unb geifiigen gähigteiten befitgt.

CDfjne felbft über hinreichenbe ftnangleüe 9JlitteI ober
tie oerfagenbe freunbfchaftliche Unterftüpung gu oerfügen,
Tollte man ebenfaüS nid^t feine Zeit ©rfinber > Arbeiten
wibmen.

Patentierung einer ©rfinbung, auch wenn fie auf
©runb forgfättiger Vorprüfung erreicht werben ift, be=

beutet noch lange nicht nupbringenbe Verwertung; bie
iehtere ift metft ungleich fc|werer.

Querlöpfigleit ift, wie in aüen ®lngen, auch in
®rfinoungSaugelegenheiten ber größte psmmfchuh.

Hat in ©rfinbungSfachen hole man fieb nur bei in
in ber SJlaterte erfahrenen Stetten unb febene bie begüq*

liehen Soften nicht, ©ratis 3tatf<hläge taugen in ber Vegel
nidjtS, auf feben gaü lann auf fie nicht abgefteüt werben.

Sicherheit, baß eine ©rftnbung unbebtngt ben cor*
auSgefeljenen ©rfolg erringt, wirb niemanb letften, ber
eS ehrlih meint, benn eS ftnb ber Zufälligfetten gu »tele,

oon benen ber ©rfolg abhängt.

Torheit ift eS baher für einen ©rfinber, wenn er
ben letber nur gu zahlreichen, mit pompöfen Vamen
unb nach belannten Sodfgfiemen arbeitenben Patenter-
werbs* unb VerroertungSftrmen beS Zn> unb Auslautes
ftch anoertraut, benn beren Sobfprüche unb angebliche
©arantien finb lebiglich barauf berechnet, auf leichte Art
baS Vertrauen beS ©rfinberS gu gewinnen unb barauS

ju feinem 1'iacljteit ©ewinn gu ziehen.

Unter aüen Umftänben foÜ baher lein ©rfinber
trgenbmelche Vorfchüffe ober ©arantten letften, Vofl*
machten ober wichtige Unterlagen an Seute ober gwwen
abgeben, über beren Stuf unb Anfehen er ftch oorper
nidht grfinblich orientiert hat.

Vorteilhaft für feben. ©rfinber ift eS, wenn er fi<h
oor Anhanbnahme feines Problems burdf gefchidte, felbft
ober burch ©ritte beforgte Vadhforfdjungen oergewiffert,
baß er nicht Phantomen ober bereits gelöften Problemen
nachjagt.

IVtberllchfeÜen begegnet ber ©rfinber am beften burch
gähe§ gehalten an bem, was er auf ©runb obiger
Seitfät3e für gut befunben hat.

# taufenbe oon ©rfinbern finb um Me Früchte ihrer
Arbeit unb ihrer ©elöopfer gefommen, weil fie zu wenig
beachtet haöen, waS oorftehenb in engem Vabmen qe=

fagt ifi.
gum Schluffe noäj ben auch h^rhei paffenben Appeü:

SBiüft ©rfolg bu bir erringen,
SUlußt grünbltch fein in aüen ©Ingen!

(Schweig. SBerlmeifier Zeitung).

©^njcijerifchc Zentralfteße für äßetßtk i« Sern,
©eftütjt auf ben VunbeSratSbefclfluß oom 6. Sflätg 1916
hat ßch mit Sitj tn Vern eine ©enoffenfd&aft gegrünbetl
Offigieüe Zentralfteüe für Süetaüe, Vern (Bureau Officié:
des Métaux, Berne) V. D. 91t. Sie fleht unter ber Auf*
ficht beS Schmetgerifchcn Potitifchen ©epartementS, pan*
belSabteilung, in Vern. 9Hitgtieber beS VorftanbeS finb:
Albert 9«eterhofer, ©ireïtor ber Schweig. Vroncewaren*
fabrif A.-©. Surgi; grébértc ©alathé, tn girma Salatbé
frètes, 9JlorgeS; ©tegfrteb ©puhler, Proîurift ber girma
@. Deberlin & ©te., Vaben; François pofmann, ©enèoe;
Zoft Schrpber, ©elretär erfter Klaffe ber Vtaterialoer-
waltung ber Dbertelegraphenbireftion unb zugleich SteÜ»
oertreter beS SDtaterialoerwalterS, für bie Obertelegraphen*
bireïtion ; François ©pftn, ©hef beS KontroübienfteS ber
S. S. S. Vern. ©emäß Art. 18 ber Statuten ift oom
Schweig, pofi- unb ©ifenbahnbepartement als Vertreter
ber fchweigetifchen SranSportanftalten im Vorftanb ber
Offigieüen Zentralfteüe für 9Jletaüe, Vern (Bureau officiel
des Métaux, Berne) ernannt worben: grang Konrab,
oon ©chongau (Sugern), gahrbtenfttnfpeltor ber Sdjroeij
VunbeSbahnen in Vern. Zn feiner ©itgung oom 16. SDtai
1916 hat ftch be* Vorftanb gemäß Art. i9 ber Statuten
lonftituiert wie folgt: Als Präfibent würbe gewählt:
A. 9Jleierhofer, ©ireltor ber Schweig. Vroncewarenfabrif,
Surgi, ®er Vigepräftbent ift noch nicht gewählt. AIS
©elretär ift ernannt worben: Vobert penri Kaufmann,
tn Vern. ©eftüigt auf Art. 20 letgteS Alinea ber Statuten
hat ber Vorftanb auch Sfofi Schtpber, ©elretär erfter
Klaffe ber Süatenaloerroaltung ber Obertelegraphenbircl*
tion Vern, unb grançoiS ©pftn, ©hef beS KontroübienfteS
ber S. S. S. Vern gur gührung ber redhtSoerbinbli^en
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Goldenes A-B-C für Erfinder.
Von I. F. Römer in Zürich 1.

und Ende einer Erfindung liegen meist weit

kà àr; mas dazwischen liegt, ist sehr oft eine Un-
> Mme von Arbeit und finanziellen Opfern, für die der
Wartete Erfolg ausblieb. Jeder Erfinder präge sich
«her folgende Erfahrungssätze ein, und handle darnach.
^kispiele reichgewordener Erfinder sind nicht selten,

>

n
weniger selten aber, sondern sogar massenhaft, sind
Fälle, in denen Erfinder nur Enttäu chungen und

Verluste erlitten haben.
Charakteristisch und ausschlaggebend für jede Erfin-

"Ng ist ihxx absolute Neuheit. Deshalb sollen Patente
PM allem in denjenigen Staaten nachgesucht werden,
weiche eine gründliche Neuheitsprüfung vornehmen.
Deutschland, Amerika).

Durchgreifende Ausarbeitung des Erfindungsgegen-
uandes ist eine Hauptbedingung, um zum erwünschten
Erfolge zu gelangen, denn halbe Arbeit findet nirgends
das nötige Interesse.

Che man seine projektierte oder bereits fertige Er-
und,mg durch einen seriösen Fachmann gegen entsprechen-

Revers hat prüfen lassen, sollte man nie deren
Anmeldung zum Patent bewirken, denn es ist schwer
and umständlich, Vergessenes nachzuholen.

Hür die Anmeldung zur Patentierung bediene man
!sch unbedingt nur solcher Firmen, welche über lang-
Mrige, praktische Erfahrungen verfügen und sich bei
"ên staatlichen Patenibehörden besten Ansehens erfreuen.

Gründliche Durchforschung der Fach- und Patent-
Reratur nach vorhandenen gleichartigen oder ähnlichen
Zwecken dienenden Erfindungen ist das beste Mittel zur
Vermeidung späterer Enttäuschungen und unnützer Opfer.

-Heimlichtuerei gegenüber dem zur Anmeldung oder
Verwertung beigezogenen Vertreter ist nie von Gutem,
weil solche nur bei offener Darlegung ihre Arbeit gründ-
uch machen können.

Illusionen hinsichtlich des Erfolges seiner Erfindung
Mbe man sich nicht hin, denn dadurch übersieht man nur
M leicht bestehende oder kommende Schwierigkeiten in
deren Ausarbeitung, und verringert dadurch die Chancen.

Aonstruktionsmodelle und Zeichnungen, sowie kxposss
àer Erfindung sollen stets nur sauber und komplett
vorgelegt werden, sonst leidet der gute Eindruck, den
Interessenten davon erhalten sollen.

Lobhudeleien von uninteressierter Seite fasse man nie
uls bare Münze auf, weil solche nicht auf gründlich er-
wogenem Urteil beruhen, sondern nur billige Schmeiche-
Aen sind. Interessierte urteilsfähige Kreise haben keine
Veranlassung, die Erfindung übermäßig zu loben.

Mutlosigkeit eines Erfinders ist Mißerfolg; nur der
Beharrliche erreicht sein Ziel.

Nutzlos ist es, Zeit und Geld an Ersindungsprobleme
N verwenden, für deren Lösung man nicht die unbedingt
nötigen fachlichen und geistigen Fähigkeiten besitzt.

Ohne selbst über hinreichende finanzielle Mittel oder
nie versagende freundschaftliche Unterstützung zu verfügen,
sollte man ebenfalls nicht seine Zeit Erfinder-Arbeiten
widmen.

Patentierung einer Erfindung, auch wenn sie auf
^rund sorgfältiger Vorprüfung erreicht worden ist, be-
deutet noch lange nicht nutzbringende Verwertung; die
letztere ist meist ungleich schwerer.

stZuerköpfigkeit ist, wie in allen Dingen, auch in
Erfinvungsangelegenheiten der größte Hemmschuh.

Nat in Erfindungssachen hole man sich nur bei in
m der Materie erfahrenen Stellen und scheue die bezüg-

lichen Kosten nicht. Gratis Ratschläge taugen in der Regel
nichts, auf jeden Fall kann auf sie nicht abgestellt werden.

Sicherheit, daß eine Erfindung unbedingt den vor-
ausgesehenen Erfolg erringt, wird niemand leisten, der
es ehrlich meint, denn es find der Zufälligkeiten zu viele,
von denen der Erfolg abhängt.

Torheit ist es daher für einen Erfinder, wenn er
den leider nur zu zahlreichen, mit pompösen Namen
und nach bekannten Locksystemen arbeitenden Patenter-
werbs- und Verwertungsfirmen des In- und Auslandes
sich anvertraut, denn deren Lobsprüche und angebliche
Garantien sind lediglich darauf berechnet, auf leichte Art
das Vertrauen des Erfinders zu gewinnen und daraus
zu seinem Nachteil Gewinn zu ziehen.

Unter allen Umständen soll daher kein Erfinder
irgendwelche Vorschüsse oder Garantien leisten. Voll-
machten oder wichtige Unterlagen an Leute oder Firmen
abgeben, über deren Ruf und Ansehen er sich vorher
nicht gründlich orientiert hat.

Vorteilhaft für jeden Erfinder ist es, wenn er sich

vor Anhandnahme seines Problems durch geschickte, selbst
oder durch Dritte besorgte Nachforschungen vergewissert,
daß er nicht Phantomen oder bereits gelösten Problemen
nachjagt.

Widerlichkeiten begegnet der Erfinder am besten durch
zähes Festhalten an dem, was er auf Grund obiger
Leitsätze für gut befunden hat.

A taufende von Erfindern sind um die Früchte ihrer
Arbeit und ihrer Geldopfer gekommen, weil sie zu wenig
beachtet haben, was vorstehend in engem Rahmen qe-
sagt ist.

Zum Schlüsse noch den auch hierher passenden Appell:
Willst Erfolg du dir erringen,
Mußt gründlich sein in allen Dingen!

(Schweiz. Werkmeister Zettung).

Schweizerische Zentralstelle für Metalle in Bern.
Gestütz! aus den Bundesratsbeschluß vom 6. März 1916
hat sich mit Sitz in Bern eine Genossenschaft gegründet I
Offizielle Zentralstelle für Metalle. Bern (kureuu Oklîois:à Nàux, INrne) B. O. M. Sie steht unter der Auf-
ficht des Schweizerischen Politischen Departements, Han-
delsabteilung. in Bern. Mitglieder des Vorstandes sind:
Albert Meierhofer, Direktor der Schweiz. Broncewaren-
sabrik A. G. Turgi; Frédéric Salaths, in Firma Salaths
fràres, Morges; Siegfried Spuhler, Prokurist der Firma
E. Oederltn à Cte., Baden; Francois Hofmann, Genève;
Jost Gchryber. Sekretär erster Klasse der Materialver-
waltung der Obertelegraphendirektion und zugleich Stell-
Vertreter des Materialverwalters, für die Obertelegraphen-
direktion; Franyois Gysin. Chef des Kontrolldtenstes der
3. 8. 8. Bern. Gemäß Art. 18 der Statuten ist vom
Schweiz. Post- und Eisenbahndepartement als Vertreter
der schweizerischen Transportanstalten im Vorstand der
Offiziellen Zentralstelle für Metalle, Bern (kursau »klleisi

à Nstuux, Kerns) ernannt worden: Franz Konrad,
von Schongau (Luzern), Fahrdiensttnspektor der Schweiz
Bundesbahnen in Bern. In seiner Sitzung vom 16. Mai
1916 hat sich der Vorstand gemäß Art. 19 der Statuten
konstituiert wie folgt: Als Präsident wurde gewählt:
A. Meierhofer, Direktor der Schweiz. Broncewarenfabrik,
Turgi. Der Vizepräsident ist noch nicht gewählt. Als
Sekretär ist ernannt worden: Robert Henri Kaufmann,
in Bern. Gestützt auf Art. 20 letztes Alinea der Statuten
hat der Vorstand auch Jost Schryber, Sekretär erster
Klasse der Materialverwaltung der Obertelegraphendink-
tion Bern, und Francois Gysin, Chef des Kontrolldtenstes
der 3. 8. 8. Bern zur Führung der rechtsverbindlichen
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Ilnterfthrift fûï bie S. D. 3R. ermächtigt unb jwar in
ber ©etfe, baß jeber oon iîjnert îolteftio mit päfibent,
Sijepräfibent obex ©efretär pi getcïjnung berechtigt if!
©efd)äftSlo£al: ©chauplahgaffe 46.

Si«^!H»geß, bie befannten ©erfjeuge bei Siffler
juin enbgiltigen SEadhpuhen bereits gefchliffener unb pm
Solieren oorberetteter ©egenfiänbe werben auS Sanb«
ftahl für beftimmte Arbeiten ßbei auch in gefdfjmiebeter
©are ^ergeftetlt. ©leid) ben fettigen glehîlingen ift in
ben ©etfjeughanblungen auch bei Sanbfiaht p haben,
ber ßbei metjt nur in bei Sreite non 50 mm unb in
©tärfen oon 7c », 2 V2/10 unb ®/io mm gefügt wirb,
wogegen 3tet)£li«gen auclj tn anbeten Stetten im fpanbel
ftnb; fo ftnben fic^ j. S. folc^e oon 60 mm Sielte,
160 mm Sänge unb. tn ©tärfen oon 7io—"A° mm.

gafi alte gteßfllngen finb pm Abjtehen gerabei
ebener glädjen beftimmt nnb |aben baljer rec|tedige
gorm mit geißben ©c^netben, boc| bebfent man fiel)
biefei nüfsltihen ©etfjeuge aud) beim 9la^pu^en oon
fpoßlfehlen ; tn folgen gälten muff öa§ ©etfjeug runbe
©chneibflächen oon oeifc§iebenen Abmeffungen haben.

SefonberS fräftige Klingen roeiben pm Abließen oon
ißarfettböben oermenbet; fofern foldje aus Sanbftahl
befielen, fpben fie eine Sreite oon 60—70 mm, eine
Sänge oon 90—100 mm unb ©tärfen oon "/10—"/10
SRiEimeter. ©ine Abart in fiätferer Ausführung roie
biefe finb bie gefchmiebeten Klingen, beten untere ©cfjnetb»
tante ganj flac^i abgerunbet ift, mäßienb bie gegenüber«
liegenbe obere Kante mit einer angenieteten ©erlaufe pt
Aufnahme eines fioljfttels oetfehen ift, bei pr leisteten
Çanbhabung beS ©etfjeugS btent.

Obgleich nun gtehflingen je nach ihrer Ausführung
unb ©röße als fjanbelSmare nur etnen ©ert oon 50 bis
100 ©tS. pro ©tüd haben, fo werben bodh oon otelen
©anbrnetfern aus abgempten ©atterfägen felbft berge-
ftellte gießtlingen ber .fpanbelSware oorgepgen. ®'aS

DJiaterial ber leiteten foil manchmal nicht einraanbfrei
lein, fo baß ber angeftrebte 3®ed beS ©erfjeugeS ooE»

ftänbig onfehlt wirb, wogegen bei p ©ägen oeiwenbete
©tahl erfahrungsgemäß ein guter ©eifpugfiaßl ift, bei
fehr brauchbare gteßfEngen liefert. Abgenutzte ©ägen
werben bei Sebarf gern oon Sifd)lem geîauft unb wer
hterp ©elegenßett hat, ber foEte fich biefe 00m ©äge=
müEer gleich tn ben erforberltchen, ben giehfltngen eut«
fpreeßenben Abmeffungen jetfleinern laffen, waS mit
einer ßatpftange, bie f«h tn jeber ©agerei oorfinbet,
leicht unb fchneE gefeßehen l'ann.

©elbfioerfiänbltch müffen folcße jettrennten Seile nach'
her noch wit ber geile nachgearbeitet werben, um bie

Klingen tn bie richtige gorm p bringen. Kann hierbei
bie ©auptfache auch mit jeber gewöhnlichen groben ober
weniger groben geile ausgeführt werben, fo empfiehlt
eS fich boch, bie Otadjarbeit unb fpejlefl bie ©djärfung
ber ©djneibfanten mit etner fpejieE für Qie^Uingeri ge»
arbeiteten ©chärffetle oorpnehmen, bie auSfchließltcf) tn
flachfiumpfer gorm oon 18 unb 21 cm Sänge mit feinem
$teb fjetgeflellt werben.

®e»ifche ©oïiOHÔfBhïoerfiote. ®aS neuefie S er«
jeicßniS ber oon ben AuSfuhroerboten betroffenen
©egenftänbe lautet:

Stenn ßolj jeber Art, gapfen oon iRabelßötjera,
ausgelaugtes ©etbßolj unb ausgelaugte ©erbtinben (©erb»
lohe), auch geformt (Soßfucßen).

Sretter, auch gehobelt, gefaxt, genutet, geftemmt,
gejapft, roh furniert.

©belßöljer (Srupète», K0Î0S», gebetn», SuchS»
bäum», ©ben«, SRaßagonn, fßod», fßoltfanber», Seafßolj),
unbearbeitet ober bearbeitet, auch gehobelt, gefaljt, ge«

nutet, geftemmt, geppft, gefcßlißt.

AnbereS Sau» unb fRuhßolj, unbearbeitet ober

bearbeitet, auch gehobelt, gefaljt, genutet, geftemmt, gc
japft, gefcßlißt.

garbßötjer (Slam, ©elb», fRothoIj).

gaßßolj (gaßbauben unb gaßbobenteile), auch 0®'

hobelt, p folcßem etfennbar oorgearbeiteteS fpolj (©tab'
holj).

©erbßolj aEer Art.
f?olj: ©rubenholj, Selegraphenftangen unb anbete

SeitungSmaften, ©ifenbahnfdjmeEen, ©oljpßafierllßh'''
©^aft'höljer, ©pruceholj. §olj pr ê^P^ung oon me»

chanifch bereitetem ©otjftoff (©oljmaffe, ©oljf^liff) ober

oon chemifcf) bereitetem ^otjßoff (QeEftoff, geßulofe).

^oljabfälle (Srennholj), §olj pm ^eilgebraudhe,
§oIpfdhe,|ioIjbafi(^oIjfäben),^oljbearbeitungSmafchinen
unb Steile baoon, Çoljbraht, Çoljeimer unb ©oljfäjfer
(auch mit SHetaEreifen), .^oljfurniere (ni^t mit eingelegter

Arbeit), Çoljîohlen, ÇoljîohlenbriîettS, ^oljmehl oÜ®*

Art, ©oljpafta in fßlatten, Çcolpflafterîlôhe, Çoljfchuh^
Çoljf^warten, ©oljfpäne, ^oljfpulen, ^otjljiiljen (©arm
hülfen), Çoljfpunbe, ©oljfteiue in Patten, jpoljftifte/
§oljftöde (©ehfiöcfe, ©dhirmftôcîe), ^oIjftoffherfteEungS»
mafdhtnen, ^oljtapeten, ©oljborten (nicht mit eingelegter
Arbeit), fwtjtee, .©oljteer unb fpoljteeröl, §oljteer!reofot,
©olffiement, ©oljjeugmaffe.

Korbweiben, auch gafdhinen.
Korïholj, unbearbeitet, Korfftapfen, AbfäEe oon

Korî.
fRaben, geigen, ©peidjen, fowte für btefe ©egem

fiänbe oorgearbeitete ^öljer.
fReifenftäbe(gefpalten fürgaß» unb ähnliche fKelfen).

©chafthöljer, (roh, oorgearbeitet ober bearbeitet)

pr ©exfieEung oon ©äffen.
©tab» unb ißarfettbobenteile.

IRêHêf 00» @glî§ôîî. AuS ben Serhanblungen beS

EtegterungSrateS beS KanionS gütich würbe gemeloet, bte

Saubireltion fei ermächtigt worben, burih ißrofeffor
Seder tn güri^ ein fftelief über bie Umgegenb
oon © g lis au erfieEen p taffen. ®iefer Sef^luß be«

jwedt. bie Überlieferung beS gegenwärtigen SanbfchaftS»
bilbeS oon ©gliSan unb Umgebung auf fpätere gelten,
©egen beS SaueS beS ©afferwerîeS muß bte alte £>olj»
brüde abgebro^en werben, unb bie ©tauung obethcP
beS ©eßreS wirb fich bei ©gliSau in etner ©rhöhunfi
beS ©afferfpiegelS um etwa 6 m gettenb machen. Auch
einige Käufer müffen jum Opfer faEen. ®aS Sanb»

fchaftSbilb wirb alfo eine erhebliche Seränberung er»

fahren. @S ftnb jwar jahlreicße ©ater unb ißhoto»
graphe« prioatim tätig, bie jeßige ©eftalt ber ©egenb
für fünftige ©efdhle^ter fejtphatten. ®o«h fam bte Sau»
bireftion p bem @c|luß, baS Etellef fei bap baS geeig--

netfte Pittel, weil es bie plafiifche gorm beS SobenS
wtebergibt. @S foü 125 cm lang unb 90 cm breit
werben unb an etnem, bem Ptblüum pgänglidhen Ort
aufgefteEt werben, womöglich in ©gliSau felbft.

ÏRarotoï »äRofalfwerle SaJ&egg A. » ©. (ootw«ö
& Sie.) ^fllöegg (Sujern). ®te fRedhnung für

1915 fchließt mit einem Aftiofalbo oon runb 1900 gr.
(1914: 2200 gr.), wooor. 1500 gr. für Abfchretbungen
oermenbet unb 400 gr. auf neue Rechnung oorgetragen
werben. $aS Aftienfapital bleibt ohne Serjtnfung ; bte

lehte ®ioibenbe erfolgte für baS gahr 1908 unb jwar
mit 5 7o.

Società anonima H. Schulthess, Personico
(Scfftn). ®te ^Rechnung biefeS Unternehmens (©ranit»
tnbuftrie) ergab für 1915 einen Aftiofalbo oon 2700 gr.
(1914 4200 gr., 1913 7000 gr.), welcher miebetum für:
Abtreibungen oermenbet würbe.
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Unterschrift für die B, O. M. ermächtigt und zwar in
der Weise, daß jeder von ihnen kollektiv mit Präsident,
Vizepräsident oder Sekretär zur Zeichnung berechtigt ist.
Geschäftslokal: Schauplatzgasse 46.

ZieWwgss, die bekannten Werkzeuge der Tischler
zum endgiltigen Nachputzen bereits geschliffener und zum
Polieren vorbereiteter Gegenstände werden aus Band-
stahl, für bestimmte Arbeiten aber auch in geschmiedeter
Ware hergestellt. Gleich den fertigen Ziehklingen ist in
den Werkzeughandlungen auch der Bandstahl zu haben,
der aber meist nur in der Breite von 50 mm und in
Stärken von ^/io, 2^/s/io und ^/io mm geführt wird,
wogegen Ziehklingen auch in anderen Breiten im Handel
sind; so finden sich z. B. solche von 60 mm Breite,
160 mm Länge und. in Stärken von "/10—mm.

Fast alle Ztehklingen sind zum Abziehen gerader
ebener Flächen bestimmt und haben daher rechteckige
Form mit geraden Schneiden, doch bedient man sich
dieser nützlichen Werkzeuge auch beim Nachputzen von
Hohlkehlen; in solchen Fällen muß das Werkzeug runde
Schneidflächen von verschiedenen Abmessungen haben.

Besonders kräftige Klingen werden zum Abziehen von
Parkettböden verwendet; sofern solche aus Bandstahl
bestehen, haben sie eine Breite von 60—70 mm. eine
Länge von 90—100 mm und Stärken von ^/io—»/io
Millimeter. Eine Abart in stärkerer Ausführung wie
diese sind die geschmiedeten Klingen, deren untere Schneid-
kante ganz flach abgerundet ist, während die gegenüber-
liegende obere Kante mit einer angenieteten Schlaufe zur
Aufnahme eines Holzstiels versehen ist, der zur leichteren
Handhabung des Werkzeugs dient.

Obgleich nun Ziehklingen je nach ihrer Ausführung
und Größe als Handelsware nur einen Wert von 50 bis
100 Cts. pro Stück haben, so werden doch von vielen
Handwerkern aus abgenutzten Gattersägen selbst herge-
stellte Ziehklingen der Handelsware vorgezogen. Das
Material der letzteren soll manchmal nicht einwandfrei
lein, so daß der angestrebte Zweck des Werkzeuges voll-
ständig verfehlt wird, wogegen der zu Sägen verwendete
Stahl erfahrungsgemäß ein guter Werkzeugstahl ist, der
sehr brauchbare Ziehklingen liefert. Abgenutzte Sägen
werden bei Bedarf gern von Tischlern gekauft und wer
hierzu Gelegenheit hat, der sollte sich diese vom Säge-
müller gleich in den erforderlichen, den Ziehklingen ent-
sprechenden Abmessungen zerkleinern lassen, was mit
einer Zahnstange, die sich in jeder Sägerei vorfindet,
leicht und schnell geschehen kann.

Selbstverständlich müssen solche zertrennten Teile nach-
her noch mit der Feile nachgearbeitet werden, um die

Klingen in die richtige Form zu bringen. Kann hierbei
die Hauptsache auch mit jeder gewöhnlichen groben oder
weniger groben Feile ausgeführt werden, so empfiehlt
es sich doch, die Nacharbeit und speziell die Schärfung
der Schneidkanten mit einer speziell für Ziehllingen ge-
arbeiteten Schärffeile vorzunehmen, die ausschließlich in
flachstumpfer Form von 18 und 21 em Länge mit feinem
Hieb hergestellt werden.

Deutsche HolzanSfuhrvervote. Das neueste Ver-
zeichn is der von den Ausfuhrverboten betroffenen
Gegenstände lautet:

Brennholz jeder Art, Zapfen von Nadelhölzern,
ausgelaugtes Gerbholz und ausgelaugte Gerbrinden (Gerb-
lohe), auch geformt (Lohkuchen).

Bretter, auch gehobelt, gefalzt, genutet, gestemmt,
gezapft, roh furniert.

Edelhölzer (Bruyère-, Kokos-, Zedern-, Buchs-
bäum-, Eben-, Mahagoni-, Pock-, Polisander-, Teakholz),
unbearbeitet oder bearbeitet, auch gehobelt, gefalzt, ge-
nutet, gestemmt, gezapft, geschlitzt.
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Anderes Bau- und Nutzholz, unbearbeitet oder

bearbeitet, auch gehobelt, gefalzt, genutet, gestemmt, ge-

zapft, geschlitzt.

Färb Hölzer (Blau-, Gelb-, Rotholz).
F aß holz (Faßdauben und Faßbodenteile), auch ge'

hobelt, zu solchem erkennbar vorgearbeitetes Holz (Stab-
holz).

Gerbholz aller Art.
Holz: Grubenholz, Telegraphenstangen und andere

Leitungsmasten, Eisenbahnschwellen, Holzpflasterllötz'',
Schafthölzer, Spruceholz. Holz zur Herstellung von me-

chanisch bereitetem Holzstoff (Holzmasse, Holzschliff) oder

von chemisch bereitetem Holzstoff (Zellstoff, Zellulose).

Holz abfalle (Brennholz), Holz zum Heilgebrauche,
Holzasche, Holzbast (Holzfäden), Holzbearbeitungsmaschinen
und Teile davon, Holzdraht, Holzeimer und Holzfässer

(auch mit Metallreifen), Holzfurniere (nicht mit eingelegter

Arbeit), Holzkohlen, Holzkohlenbriketts, Holzmehl aller

Art, Holzpasta in Platten, Holzpflasterklötze, Holzschuhe,

Holzschwarten, Holzspäne, Holzspulen, Holzhülfen (Garn-
hülsen). Holzspunde, Holzsteine in Platten, Holzstifte,
Holzstöcke (Gehstöcke, Schirmstöcke), Holzstoffherstellungs-
Maschinen, Holztapeten, Holzborten (nicht mit eingelegter
Arbeit), Holztee, Holzteer und Holzteeröl, Holzteerkreosot,
Holzzement, Holzzeugmaffe.

Korbweiden, auch Faschinen.
Korkholz, unbearbeitet, Korkstapfen, Abfälle von

Kork.
Naben, Felgen, Speichen, sowie für diese Gegen-

stände vorgearbeitete Hölzer.

Reifenstäbe (gespalten für Faß- und ähnliche Reisen).

Schafthölzer, (roh, vorgearbeitet oder bearbeitet)

zur Herstellung von Waffen.
Stab- und Parkettbodenteile.

Rêliêf «M Ggîisà Aus den Verhandlungen des

Regierungsrates des Kantons Zürich wurde gemelvet, die

Baudirektion sei ermächtigt worden, durch Professor
Becker in Zürich ein Relief über die Umgegend
von Eg lis au erstellen zu lassen. Dieser Beschluß be-

zweckt die Überlieferung des gegenwärtigen Landschafts-
bildes von Eglisau und Umgebung auf spätere Zeiten.
Wegen des Baues des Wasserwerkes muß die alte Holz-
brücke abgebrochen werden, und die Stauung oberhalb
des Wehres wird sich bei Eglisau in einer Erhöhung
des Wasserspiegels um etwa 6 m geltend machen. Auch
einige Häuser müssen zum Opfer fallen. Das Land-
schaftsbild wird also eine erhebliche Veränderung er-
fahren. Es sind zwar zahlreiche Maler und Photo-
graphen privatim tätig, die jetzige Gestalt der Gegend
für künftige Geschlechter festzuhalten. Doch kam die Bau-
direktion zu dem Schluß, das Relief sei dazu das geeig-
netste Mittel, weil es die plastische Form des Bodens
wiedergibt. Es soll 125 cm lang und 90 em breit
werden und an einem, dem Publikum zugänglichen Ort
aufgestellt werden, womöglich in Eglisau selbst.

Marmor -Mosaikwerke Balôêgg A. - G. (vormals
Ferrari â Cie Baldegg (Luzern). Die Rechnung für
1915 schließt mit einem Aktivsaldo von rund 1900 Fr
(1914: 2200 Fr.), wovon 1500 Fr. für Abschreibungen
verwendet und 400 Fr. auf neue Rechnung vorgetragen
werden. Das Aktienkapital bleibt ohne Verzinsung; die

letzte Dividende erfolgte für das Jahr 1908 und zwar
mit 5 "/o.

Società unonimu H. Lclrultlress, personloo
(Tesstn). Die Rechnung dieses Unternehmens (Granit-
industrie) ergab für 1915 einen Aktivsaldo von 2700 Fr.
(1914 4200 Fr., 1913 7000 Fr.), welcher wiederum für
Abschreibungen verwendet wurde.


	Goldenes A-B-C für Erfinder

